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1. Fragestellung 

Gegenstand der Fragestellung sind die in Deutschland für aufgegebene, insbesondere herrenlose 
Grundstücke erhobenen Steuern und Gebühren.  

2. Steuerliche Regelungen 

Für selbst- und fremdgenutzte Grundstücke wird eine Reihe von Abgaben erhoben, deren Ent-
richtung grundsätzlich dem im Grundbuch eingetragenen Eigentümer obliegt. Neben der Besteue-
rung der laufenden Erträge im Rahmen der Einkommensteuer fallen kommunale Steuern (Grund-
steuer) sowie bei Veräußerungsvorgängen die Grunderwerbsteuer als Landessteuer an. Darüber 
hinaus können Kommunalabgaben (z.B. Straßenreinigung) und Erschließungs- und Straßenbei-
träge, die von den Straßenanliegern zu leisten sind, anfallen.  

Hat der Eigentümer an einem Grundstück das Eigentum aufgegeben und ist der Verzicht im 
Grundbuch eingetragen worden, wird das Grundstück „herrenlos”, wenn der Fiskus auf sein An-
eignungsrecht verzichtet. Spezielle steuerrechtliche Bestimmungen, die herrenlose Grundstücke 
betreffen, bestehen in Deutschland nicht: 

a) Grundsteuer 

Die Grundsteuer belastet das Grundvermögen im Sinne einer Sollertragsteuer ohne Rück-

sicht auf die persönlichen Verhältnisse und die persönliche Leistungsfähigkeit des Steuer-

schuldners.  

Nach dem Eigentumsverzicht kann dem bisherigen Eigentümer das Grundstück steuerlich 

nicht mehr zugerechnet werden. Damit ist er nicht weiter Schuldner der Grundsteuer. Der 

bisherige Eigentümer erhält hierüber einen Bescheid, der zum 1. Januar des Folgejahres in 

Kraft tritt.  

b) Grunderwerbsteuer 

Der Grunderwerbsteuer unterliegen Rechtsvorgänge, die darauf gerichtet sind, das Eigen-

tum an einem inländischen Grundstück zu erlangen. Von ihr betroffen sind insbesondere 

Kaufverträge und sonstige Rechtsgeschäfte, die einen Anspruch auf Übereignung eines 

Grundstücks begründen. 

Bei aufgegebenen Grundstücken kann der Fiskus das Recht zur Aneignung des Grundstücks 

an einen Dritten, der sich als neuer Eigentümer in das Grundbuch eintragen lassen will, ab-

treten. Der Vorgang der Abtretung unterliegt nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzho-

fes nicht der Grunderwerbsteuer.  

c) Weitere Abgaben 

Wegen der fehlenden Zurechnungsmöglichkeit auf einen in Grundbuch eingetragenen Ei-

gentümer können die weiter oben genannten Abgaben nicht erhoben werden.  
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